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§ 1 UStG 1994 Steuerbare Umsatze

UStG 1994 - Umsatzsteuergesetz 1994

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2025

1. (1)Der Umsatzsteuer unterliegen die folgenden Umsatze:

1. 1.Die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen
seines Unternehmens ausfuhrt. Die Steuerbarkeit wird nicht dadurch ausgeschlossen, dall der Umsatz auf
Grund gesetzlicher oder behérdlicher Anordnung bewirkt wird oder kraft gesetzlicher Vorschrift als bewirkt
gilt;

2. 2.der Eigenverbrauch im Inland. Eigenverbrauch liegt vor,

1. a)soweit ein Unternehmer Ausgaben (Aufwendungen) tatigt, die Leistungen betreffen, die Zwecken des
Unternehmens dienen, und nach § 20 Abs. 1 Z 1 bis 5 des Einkommensteuergesetzes 1988 oder nach
§ 12 Abs. 1 Z 1 bis 5 des Kdrperschaftsteuergesetzes 1988 nicht abzugsfahig sind. Dies gilt nicht fur
Ausgaben (Aufwendungen), die Lieferungen und sonstige Leistungen betreffen, welche auf Grund des
§ 12 Abs. 2 nicht als fur das Unternehmen ausgefihrt gelten, sowie fur Geldzuwendungen. Eine
Besteuerung erfolgt nur, wenn der Gegenstand oder seine Bestandteile zu einem vollen oder teilweisen
Vorsteuerabzug berechtigt haben;

(Anm.: lit. b aufgehoben durch BGBI. | Nr. 34/2010)

3. 3.die Einfuhr von Gegenstanden (Einfuhrumsatzsteuer). Eine Einfuhr liegt vor, wenn ein Gegenstand aus
dem Drittlandsgebiet in das Inland, ausgenommen die Gebiete Jungholz und Mittelberg, gelangt.

2. (2)Inland ist das Bundesgebiet. Ausland ist das Gebiet, das hienach nicht Inland ist. Wird ein Umsatz im Inland
ausgefuhrt, so kommt es flr die Besteuerung nicht darauf an, ob der Unternehmer dsterreichischer Staatsburger
ist, seinen Wohnsitz oder seinen Sitz im Inland hat, im Inland eine Betriebsstatte unterhalt, die Rechnung ausstellt
oder die Zahlung empfangt.

3. (3)Das Gemeinschaftsgebiet im Sinne dieses Gesetzes umfal3t das Inland und die Gebiete der Ubrigen
Mitgliedstaaten der Europaischen Union, die nach dem Gemeinschaftsrecht als Inland dieser Mitgliedstaaten
gelten (Ubriges Gemeinschaftsgebiet). Das Furstentum Monaco gilt als Gebiet der Franzdsischen Republik.
Drittlandsgebiet im Sinne dieses Gesetzes ist das Gebiet, das nicht Gemeinschaftsgebiet ist. Ein Mitgliedstaat im
Sinne dieses Gesetzes ist ein solcher der Europadischen Union. In Bezug auf Waren gilt Nordirland als
Gemeinschaftsgebiet und Mitgliedstaat (ausgenommen fir die Anwendung von 8 6 Abs. 1 Z 27 und flr die
Berechnung des unionsweiten Jahresumsatzes gemal3 Art. 6a Abs. 1).

In Kraft seit 24.12.2025 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ustg/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/ustg/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/ustg/paragraf/12
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2010/34
https://www.jusline.at/gesetz/ustg/paragraf/6

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 1 UStG 1994 Steuerbare Umsätze
	UStG 1994 - Umsatzsteuergesetz 1994


